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SPORTUNTERRICHT ABSENZENREGELUNG 

1 ANWESENHEITSPFLICHT 

Wer aus diversen Gründen (Turnzeug vergessen, verletzt, Unwohlsein etc.). nicht mitturnen kann, 

ist im Sportunterricht anwesend. Entschuldigungen für eine einzige Lektion werden nicht akzeptiert 

und im Schulnetz als unentschuldigt vermerkt. Während einer Lektion darf die/der nicht mittur-

nende Schülerin/Schüler keine Schularbeiten machen und keine elektronischen Geräte wie Handy, 

Laptop etc. benutzen. Wenn möglich führt sie/er selbständig die Übungen durch, welche die Sport-

lehrperson mit ihr/ihm bespricht (nach «activedispens»). Bei Bedarf unterstützt sie/er die Sportlehr-

person zudem beim Unterrichten. Das Vergessen des Turn- oder Schwimmzeugs wird einmal pro 

Semester toleriert. Im Wiederholungsfall geht die Sportlehrperson auf die entsprechende Klassen-

lehrperson zu. Diese entscheidet dann über das Aufsetzen einer Vereinbarung. 

2 ACTIVDISPENS 

1. Kann eine Schülerin/ein Schüler mehr als eine Woche im Sportunterricht nicht aktiv mitturnen, 

so hat sie/er der Sportlehrperson ein gültiges, ärztliches Zeugnis gemäss Beispiel auf der Rück-

seite vorzuweisen.  

2. Auch mit einem Arztzeugnis ist der Besuch der Sportlektionen obligatorisch. Zusammen mit der 

Sportlehrperson wird dabei das weitere Vorgehen besprochen (z.B. Übungen im Kraftraum nach 

«activedispens», Vorbereitung eines Aufwärmens etc.). 

3. Sind Absenzen voraussehbar, müssen sie vorgängig vom Prorektorat genehmigt werden.  

4. Verpasste Prüfungen sind nachzuholen. Die Schülerinnen und Schüler, welche eine Prüfung ver-

passt haben, gehen aktiv auf die Sportlehrperson zu und besprechend mit ihr die Terminierung 

der Nachprüfung. 
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